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Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
 
 
die Abgeordneten zum Nationalrat Schenk, Kolleginnen und Kollegen haben am 

26. Mai 2015 unter der Nr. 5237/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend Kosten für Informationsaktivitäten der Bundesregierung gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 
Zu Frage 1:  

 Haben Sie das Sparpotential bei Inseratenschaltungen evaluiert? Wenn ja, mit 
welchem Ergebnis? Wenn nein, warum nicht? 

 
Es ist gängige Praxis, die Inseratenschaltungen auf das Notwendigste zu beschrän-

ken. 

 
Zu den Fragen 2 bis 7:  

 Wie hoch ist der Gesamtbetrag (inkl. USt.), der von Ihrem Ressort bzw. nachgela-
gerten Dienststellen in den Jahren 2013, 2014 und 2015 (bis zum Einlangen die-
ser Anfrage) für Werbung und Informationsarbeit (inkl. Ausgaben für Beauftragun-
gen von Agenturen) ausgegeben wurde? (Bitte um separate jährliche Aufgliede-
rung). 

 Welche Informationsaktivitäten in Printmedien und audiovisuellen Medien wurden 
von Ihrem Ressort bzw. nachgelagerten Dienststellen in den Jahren 2013, 2014 
und 2015 (bis zum Einlangen dieser Anfrage) aufgegliedert nach Medium, Infor-
mationszweck, Informationsart und Kosten (inkl. Steuern), Rechtsgrundlage und 
Auftraggeber, gesetzt? 

 Wie hoch war die Gesamtsumme aller medialen Einschaltungen in den Jahren 
2013, 2014 und 2015 (bis zum Einlangen dieser Anfrage)? (Bitte um separate 
jährliche Aufgliederung). 
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 Wer (Dienststellen, Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen) waren innerhalb Ihres Res-
sorts seit Beginn der laufenden Legislaturperiode für die Anordnung, Bestellung 
und Abwicklung von Informationsaktivitäten in Printmedien und audiovisuellen 
Medien, Druckkostenbeiträge und die Erstellung von allfälligen Inseratsujets bzw. 
PR-Texten verantwortlich (separat aufgegliedert für beide Jahre)? 

 Haben Sie bzw. Ihr Ressort seit Beginn der laufenden Legislaturperiode Beiträge 
an andere Ressorts bzw. Institutionen für Öffentlichkeits- bzw. Informationsarbeit 
bezahlt oder gemeinsam mit anderen Ressorts Öffentlichkeitsarbeit gemacht? 
Wenn ja, 
a. an welches bzw. mit welchem Ressort? 
b. wofür? 
c. mit welchen Gesamtkosten für Ihr Ressort? 

 Haben Sie bzw. Ihr Ressort seit Beginn der laufenden Legislaturperiode Beiträge 
von anderen Ressorts bzw. Institutionen für Öffentlichkeits- bzw. Informationsar-
beit erhalten? Wenn ja, von wem, wann und wofür? 

 

Jahr PR- bzw. 
Werbeagentur Beauftragung für Kosten € 

2013 Agentur „sky unlimited“

Optimierung der 
Zielgruppenorientierung der 
Informationsarbeit der GAW mit 
externer Unterstützung  

11.040,00

2013 Inserat iTiroler Straßenzeitung 20er 300,00

2014 Infoscreen Austria 
GmbH Infoscreens Österreichweit 27.080,05

2014 Salzburger 
Nachrichten Infoscreens Salzburg 1.134,00

2015 Artikel  Zeitschrift Hosi Tirol 45,00
 

Rechtsgrundlage: Die Rechtsgrundlage für die Informationstätigkeit findet sich im Teil 

1 Abs. 10 der Anlage zu § 2 des Bundesministeriengesetzes sowie in Artikel 17 

B-VG.  

 

Die Beauftragung erfolgte nach der Geschäftseinteilung jeweils durch die zuständige 

Stelle. 

 

Ich weise darauf hin, dass nach den Regelungen der Medientransparenz, beginnend 

mit dem 3. Quartal 2012, seitens des Bundeskanzleramtes quartalsweise eine Mel-

dung über die erfolgten Leistungen betreffend Inserate, Medienkooperationen und 

andere Zuwendungen an Medienunternehmen, erstattet wird. Die genaue Abgren-

zung der zu meldenden Leistungen ergibt sich aus dem Gesetz.  
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Im Übrigen verweise ich auch auf die Beantwortung der parlamentarischen Anfragen 

Nr. 918/J und 3660/J, auf die Beantwortung der parlamentarischen Anfrage 

Nr. 5233/J durch den Herrn Bundeskanzler und die Beantwortung der parlamentari-

schen Anfragen Nr. 14.861/J und 15.314/J durch die damalige Frau Bundesministe-

rin für Unterricht, Kunst und Kultur. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

Dr. OSTERMAYER 

Signaturwert

ArmXaIuI/Z76X/666toRMm5Sv0sSj+wMBt8NKbYI5OKCjXinAbx+mE+SXwDxtwKYCGL
PaN8rrAeOmhPCLDiJ7UH36BdtylMjKDSk0RTrGILY1rYdUGwMrnHjwa0MxUTv8BSPrG
AevLOGQccn1nvgfE8A+MfBYSBTquQIYvCLboJY2kzpdOfgTzvW56DMX9bhKxC7Jr3nR
aT1zTqOauARlXoDIHRIP3r0OOu3jo2y76lY1Qpnp2eVqM9xZ7wT1uSFeulm/4HoZ9zR
wsKS5mee4MMJjDgKa/gg3qd6EXaH4uwmk6QlagcRiT6JQ29SYlTzjitvK6rsqNxIkCF
kIHsw6g==                                                          
                  

Unterzeichner serialNumber=812559419344,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
                                        

Datum/Zeit 2015-07-24T08:58:45+02:00     

Aussteller-Zertifikat

CN=a-sign-corporate-light-02,OU=a-sign-corporate- 
light-02,O=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im  
elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT                    
        

Serien-Nr. 1026761   

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Prüfinformation Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter: http://www.signaturpruefung.gv.at 
Informationen zur Prüfung des Ausdrucks finden Sie unter: http://www.bka.gv.at/verifizierung 

3 von 35058/AB XXV. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at


		http://www.signaturpruefung.gv.at
	PDF-AS
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at




